
 

 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses  

über eine Änderung des Beschlusses über die Neufassung der 
Hilfsmittel-Richtlinie vom 21. Dezember 2011 

Vom 15. März 2012 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 15. März 
2012 beschlossen, seinen Beschluss über die Neufassung der Hilfsmittel-Richtlinie 
vom 21. Dezember 2011 wie folgt zu ändern: 
 
I.  § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1Die Verordnung erfolgt auf dem dafür vereinbarten Vordruck. 2

 

Das Formblatt 
ist aufgrund ärztlich erhobener Befunde vollständig auszufüllen.“ 

II.  § 30 wird wie folgt geändert: 
 

1.  Absatz 1 wird aufgehoben.  

2. Die Sätze 1 und 2 des bisherigen Absatz 2 werden zu den Sätzen 1 und 2 
des § 30. 

 
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Internetseite des 
Gemeinsamen Bundesausschusses unter www.g-ba.de 
 

veröffentlicht.  

Berlin, den 15. März 2012 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hess 


